
Preisblatt 
 
 

Messeinrichtungen 
Zusatzleistungen für Messstellen 

Das müssen Sie wissen 
Die Zusatzleistungen werden durch Mitarbeitende der Stei-
ner Energie AG unter Einhaltung der Normen erbracht. Die 
Preise für diese Zusatzleistungen sind als Richtpreise zu 
sehen. Der effektive Aufwand wird in Rechnung gestellt. 

 
Für die Messeinrichtung mit Fernauslesung ist bauseits ein 
Kommunikationsanschluss unmittelbar beim Zählerplatz 
vorzusehen (siehe Werkvorschriften—unter 
www.werkvorschriften-zentralschweiz.ch). 
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Zusatzleistungen MWST exkl. 7,7% inkl. 7,7% 

1.0 
1.1 

Schlüsseldepot 
Den Vertretern der Steiner Energie AG ist zur Instandhaltung und Ablesung der Mess-
einrichtung und ähnlichen Arbeiten jederzeit Zutritt bis zur Messstelle zu gestatten und 
der Zugang ist stets freizuhalten. Die Platzierung der Messeinrichtung erfolgt in Aussen-
kästen oder in einem von aussen allgemein leicht zugänglichen Raum. 
Nach Rücksprache mit Steiner Energie AG kann der Zugang zur Messeinrichtung durch 
Montage eines Schlüsseldepots (z.B. mit Schlüsselrohr oder Schlüsseltresor) oder einer 
anderen Lösung (z.B. Ablese-Schnittstelle, etc.) gewährleistet werden. 
 
Schlüsselkasten (inkl. Versandkosten 15 CHF) 
(Aufputz-Schlüsselkasten inkl. KESO-Zylinder) 
Schlüsselrohr  (inkl. Versandkosten 15 CHF) 
(Schlüsselrohr inkl. KESO-Zylinder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHF 
 

CHF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

240.00 
 

525.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

258.48 
 

565.43 

2.0 
2.1 

Umbau Messkonzept EEA 
Änderung der Produktionsmessung  
Einmalige Installationskosten  
(Zähler auswechseln, System– und Datenaufbereitung, Zwischenabrechnung) CHF 343.20 369.65 

4.0 
4.1 

Zähler Schnittstellenmodul LP402 
Das Schnittstellenmodul wird immer zwischen den Zählerkontakten und einem fremden 
Messsystem eingebaut. Durch seine galvanische Trennung wird eine Störspannung am 
Zähler verhindert. Das Modul ist durch einen Fachmann einzubauen und zu verdrahten. 
Die Steiner Energie AG schliesst das Modul beim Zähler an und testet die Impulswertig-
keit. 

 
 
 
 
 

CHF 

 
 
 
 
 

320.00 

 
 
 
 
 

344.64 

5.0 
5.1 

Installation Zählersteckklemme 
Mit der Zählersteckklemme ist es möglich, den Zähler ohne Spannungsunterbruch aus-
zuwechseln. Die Arbeiten beinhalten die Installation der Zählersteckklemme und die 
Wiederinbetriebnahme bzw. Auswechslung des Zählers. 

 
 
 

CHF 

 
 
 

177.60 

 
 
 

191.28 

3.0 
 
3.1 
3.2 
 

Änderung an Messeinrichtung / Tonfrequenz-Rundsteuerempfänger (TRE) / 
Lastschaltgerät (LSG) 
Erstmontage Zähler und TRE 
Auswechslung Zähler und TRE (Aufgrund von Schaltanlagen-Sanierungen, Änderung 
von Einfach– auf Doppeltarif oder Änderung von Sperrzeiten) 

 
 

CHF 
 

CHF 

 
 

-.- 
 

90.00 

 
 

-.- 
 

96.95 

Ausgabe 01.04.2020 
Gültig nur am Druckdatum! 
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Preisblatt 
 
 

Messeinrichtungen 
Zusatzleistungen für Messstellen 

Zusatzleistungen MWST exkl. 7,7% inkl. 7,7% 

6.0 
6.1 

Demolierte, verlorene oder zerstörte Zähler 
Haushaltszähler (bis 80A) 
Tonfrequenz-Rundsteuerempfänger (TRE) 
Prüfklemme 
Elektronische Wandlerzähler (ab 80A) 
Mess-Wandler NE7 
Mess-Wandler NE5, NE3 

 
CHF 
CHF 
CHF 

 
250.00 
200.00 
140.00 

 
269.25 
215.40 
150.78 

 

7.0 
7.1 

Spezial- und Qualitätsmessungen 
Diese Dienstleistungen sind in einem separaten Preisblatt definiert. 

  
— 

 
— 

Bei den Preisen inkl. 7,7% MWST handelt es sich um kaufmännisch gerundete Angaben. 

Weitere Bedingungen und Informationen 
Installationen oder Tarifänderungen, die eine Montage oder 
Auswechslung von Tarifapparaten bedingen sind melde-
pflichtig und erfolgen gemäss Werkvorschriften eine Installa-
tionsanzeige mit entsprechender Apparatebestellung. 
 
 

 
 Einmalige Kosten werden nach Inbetriebnahme in Rech-

nung gestellt. 
 Die Rechnung ist zahlbar innert 30 Tagen nach Erhalt, 

ohne Abzug. 

nach Aufwand 
nach Aufwand 
nach Aufwand 

Ausgabe 01.04.2020 
Gültig nur am Druckdatum! 


